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VERWALTUNGSGERICHTSHOF 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

    
B e s c h l u s s     

    
In der Verwaltungsrechtssache 
 
 
 
 

-  Antragsteller  - 
-  Beschwerdegegner  - 

prozessbevollmächtigt: 
 
 

 
gegen 

 
Landeshauptstadt Stuttgart - Amt für öffentliche Ordnung -, 
vertreten durch den Oberbürgermeister, 
Eberhardstraße 39, 70173 Stuttgart, Az:  
 

-  Antragsgegnerin  - 
-  Beschwerdeführerin  - 

 
 
wegen Entziehung der Fahrerlaubnis 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
 
 
hat der 13. Senat des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg durch den 
Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Vogel, den Richter am Ver-
waltungsgerichtshof Frank und den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Bund-
schuh 
 
am 14. Juni 2023 
 
beschlossen: 
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Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluss des Verwaltungs-
gerichts Stuttgart vom 5. Januar 2023 - 10 K 5272/22 - wird zurückgewiesen. 
 
Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 
 
Der Streitwert des Beschwerdeverfahrens wird auf 2.500,-- EUR festgesetzt. 
 
 
 

Gründe 
 

Die fristgerecht eingelegte Beschwerde hat keinen Erfolg.  

 

Auf der Grundlage der Gründe, die in der innerhalb der Frist des § 146 Abs. 4 

Satz 1 VwGO eingegangenen Begründung angeführt sind und auf deren Prü-

fung der Senat nach § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO beschränkt ist, kommt eine 

Änderung des verwaltungsgerichtlichen Beschlusses vom 05.01.2023 nicht in 

Betracht.  

 

Nach § 146 Abs. 4 Satz 3 VwGO muss die Beschwerdebegründung die Gründe 

darlegen, aus denen die erstinstanzliche Entscheidung abzuändern oder auf-

zuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen 

(zu diesem Darlegungserfordernis vgl. Beschluss des Senats vom 13.03.2023 

- 13 S 2370/22 - juris Rn. 3; VGH Baden-Württemberg, Beschlüsse vom 

10.05.2023 - 12 S 1671/20 - juris Rn. 5 und vom 07.03.2017 - 10 S 328/17 - 

juris Rn. 2; Guckelberger in Sodan/Ziekow, VwGO, 5. Aufl., § 146 Rn. 73 ff.).  

 

Hiervon ausgehend ist die Beschwerdebegründung nicht geeignet, die Richtig-

keit der Ausführungen in dem angegriffenen Beschluss in Frage zu stellen. Da-

mit besteht kein Anlass, die im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes 

ergangene verwaltungsgerichtliche Entscheidung zu ändern. 

 

Wie das Verwaltungsgericht ist auch der Senat nach derzeitigem Erkenntnis-

stand der Ansicht, dass die Entziehung der Fahrerlaubnis in Ziffer 1 und die 

Anordnung zur Ablieferung des Führerscheins in Ziffer 3 des Bescheids vom 

25.08.2022 aller Voraussicht nach rechtswidrig sind, weil die Antragsgegnerin 

nicht infolge der Nichtvorlage des geforderten medizinisch-psychologischen 
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Gutachtens nach § 11 Abs. 8 Satz 1 FeV auf die fehlende Eignung des Antrag-

stellers zum Führen von Kraftfahrzeugen schließen durfte. Ein solcher Schluss 

ist nur zulässig, wenn die Anordnung des Gutachtens formell und materiell 

rechtmäßig, insbesondere anlassbezogen und verhältnismäßig ist und für die 

Nichtbeibringung kein ausreichender, von dem Betroffenen nicht zu vertreten-

der Grund besteht (BVerwG, Urteil vom 17.11.2016 - 3 C 20.15 - juris Rn. 19; 

VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 02.01.2018 - 10 S 2000/17 - juris 

Rn. 3 ff.; Urteil vom 27.07.2016 - 10 S 77/15 - juris Rn. 41 ff.; OVG Nordrhein-

Westfalen, Beschluss vom 17.03.2021 - 16 B 22/21 - juris Rn. 5; Dauer in Hent-

schel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 47. Aufl., § 11 FeV Rn. 51). Dann ist 

nämlich die Annahme gerechtfertigt, dass der Betroffene durch die Unterlas-

sung der Beibringung des Gutachtens einen Eignungsmangel verbergen will 

(VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 22.01.2013 - 10 S 2246/12 - juris 

Rn. 5; BayVGH, Beschluss vom 30.11.2022 - 11 CS 22.2195 - juris Rn. 23; 

Dauer a. a. O.).  

 

Von einem solchen Fall ist hier aller Voraussicht nach nicht auszugehen. Der 

Antragsteller hat das wegen des (einmaligen) fehlenden Trennens der gele-

gentlichen Einnahme von Cannabis von dem Führen eines Kraftfahrzeugs (vgl. 

Nummer 9.2.2 der Anlage 4 der FeV) von der Antragsgegnerin mit Schreiben 

vom 28.01.2022 angeordnete medizinisch-psychologische Gutachten nicht aus 

von ihm zu vertretenen Gründen nicht beigebracht. Vielmehr hat die Nichtvor-

lage des Gutachtens nach den - von der Antragsgegnerin auch im Beschwer-

deverfahren nicht in Abrede gestellten - Angaben des Antragstellers (vgl. das 

Schreiben seiner Bevollmächtigten vom 24.03.2022 an die Antragsgegnerin) 

seinen Grund darin, dass er bei einem Informationsabend des TÜV Süd bezüg-

lich seiner anstehenden Begutachtung bei der TÜV Süd Life Service GmbH 

darauf hingewiesen worden sei, dass eine medizinisch-psychologische Unter-

suchung bei gelegentlichem Konsum von Cannabis in keinem Fall ohne Absti-

nenznachweise zu einem positiven Ergebnis führen könne. Es würden die ent-

sprechenden Richtlinien der Bundesanstalt für Straßenwesen gelten, auf die er 

auch bei einer weiteren Nachfrage bei der TÜV Süd Life Service GmbH hinge-

wiesen worden sei.  
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Vor diesem Hintergrund ist das Verwaltungsgericht zutreffend und im Ansatz 

vom Beschwerdevorbringen der Antragsgegnerin unbeanstandet davon ausge-

gangen, dass in den Fällen, in denen die Fahrerlaubnisbehörde die Beibringung 

eines medizinisch-psychologischen Gutachtens gegenüber einer Person anord-

net, die gelegentlich Cannabis konsumiert und gegen das Trennungsgebot ver-

stoßen hat, die Begutachtungsstelle die Erstellung eines positiven Gutachtens 

nicht generell und ohne sachlichen, sich aus den konkreten Umständen des 

Einzelfalls ergebenden Grund von einem Abstinenznachweis abhängig machen 

darf (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschlüsse vom 17.03.2021 a. a. O. Rn. 

11 ff. und vom 09.11.2020 - 16 B 1697/19 - juris Rn. 11 ff.; Balke/Frese/Koehl, 

NJ 2022, 241, 242; Koehl, NZV 2022, 449, 450); nur in bestimmten, von der 

Ausgestaltung des Einzelfalls abhängigen Fallgestaltungen kann es bei gele-

gentlichem Cannabiskonsum sachgerecht sein, einen solchen Abstinenznach-

weis zu fordern (vgl. Schubert/Huetten/Reimann/Graw, Begutachtungsleitlinien 

zur Kraftfahreignung, Kommentar, 3. Aufl., S. 438). Denn Nummer 9.2.2 der 

Anlage 4 der FeV verlangt für die Fahreignung von Personen, die gelegentlich 

Cannabis konsumieren, keinen Konsumverzicht, sondern im Wesentlichen das 

Trennen der Cannabiseinnahme von dem Führen eines Kraftfahrzeugs. Wird 

gleichwohl für die Erstellung eines positiven Gutachtens einzelfallunabhängig 

ein Abstinenznachweis gefordert, kann dies nicht zu Lasten des Betroffenen 

gehen, da eine solche Fehleinschätzung weder auf von dem Betroffenen zu 

vertretenen Umständen beruht noch in dessen Risikosphäre fällt (OVG Nord-

rhein-Westfalen, Beschluss vom 17.03.2021 a. a. O. Rn. 10; Dronkovic, DAR 

2021, 410, 411).  

 

Angesichts der besonderen Grundrechtsrelevanz der Anordnung zur Beibrin-

gung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens, die in das durch Art. 2 

Abs. 1 GG in Verbindung mit Art.1 Abs. 1 GG geschützte allgemeine Persön-

lichkeitsrecht eingreift, indem sich der Betroffene einer körperlichen Untersu-

chung und psychologischen Exploration auszusetzen hat (vgl. BVerfG, Be-

schluss vom 24.06.1993 - 1 BvR 689/92 - juris Rn. 50 ff.; BVerwG, Urteil vom 

26.04.2012 - 2 C 17.10 - juris Rn. 15; VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 

11.10.2017 - 10 S 746/17 - juris Rn. 22), und der mit einer Gutachtenerstellung 
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bzw. mit einer - bei Nichtvorlage des Gutachtens - regelmäßig erfolgenden Ent-

ziehung der Fahrerlaubnis verbundenen Folgen für die allgemeine Handlungs-

freiheit und gegebenenfalls Berufsfreiheit des Betroffenen kann der Antragstel-

ler nicht darauf verwiesen werden, trotz des fehlerhaften Verlangens eines Abs-

tinenznachweises das Gutachten gleichwohl erstellen und es bei einem nega-

tiven Ergebnis gerichtlich - im Wege von Rechtsbehelfen gegen die (für sofort 

vollziehbare erklärte) Entziehung der Fahrerlaubnis - überprüfen zu lassen. 

Vielmehr entspricht es in diesen Fällen regelmäßig dem Verhältnismäßigkeits-

grundsatz, dass die die Erbringung eines medizinisch-psychologischen Gut-

achtens anordnende Behörde nach einem entsprechenden substantiierten Hin-

weis des Betroffenen darauf, dass die Begutachtungsstelle bei einem gelegent-

lichen Cannabiskonsum die Erstellung eines (positiven) medizinisch-psycholo-

gischen Gutachtens generell und ohne sachlichen, sich aus den konkreten Um-

ständen des Einzelfalls ergebenden Grund von einem Abstinenznachweis ab-

hängig macht, bei der Begutachtungsstelle entsprechend nachfragt und bei die-

ser auf eine der geltenden Rechtslage, insbesondere der Nummer 9.2.2 der 

Anlage 4 der FeV entsprechende Begutachtung und Beantwortung der von ihr 

gestellten Fragen hinwirkt (OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 

17.03.2021 a. a. O. Rn. 23; Koehl, NZV 2021, 495, 496 f.).  

 

Dem ist die Antragsgegnerin hier nicht nachgekommen. Auf den Hinweis der 

Bevollmächtigten des Antragstellers mit Schreiben vom 24.03.2022, dass bei 

einem Informationsabend des TÜV SÜD, an dem der Antragsteller teilgenom-

men habe, darauf aufmerksam gemacht worden sei, dass eine medizinisch-

psychologische Untersuchung bei gelegentlichem Konsum von Cannabis in kei-

nem Fall ohne Abstinenznachweise zu einem positiven Ergebnis führen könne, 

hat die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 30.03.2022 lediglich ausgeführt, 

dass die von ihr gesetzte Frist von drei Monaten zur Beibringung des Gutach-

tens nicht unverhältnismäßig sei; sollte eine Abstinenzpflicht von mindestens 

sechs Monaten bestehen, sei dies allein dem Konsumverhalten zuzuordnen 

und könne keinen Anspruch auf eine Fristverlängerung begründen. Die An-

tragsgegnerin hat dabei - wie das Verwaltungsgericht zutreffend ausführt - 

gänzlich außer Betracht gelassen, dass nach dem Vorbringen des Antragstel-
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lers bei dem Informationsabend des TÜV SÜD generell und ohne einzelfallbe-

zogenes Eingehen auf dessen Situation bei gelegentlichem Cannabiskonsum 

ein Abstinenznachweis für eine erfolgreiche medizinisch-psychologische Un-

tersuchung gefordert wurde. Auch nach den nochmaligen Hinweisen in den 

Schreiben der Bevollmächtigten des Antragstellers vom 05.04.2022 und vom 

22.07.2022 hat die Antragsgegnerin keinen Anlass gesehen, die Begutach-

tungsstelle zu kontaktieren, um diese zu der geforderten generellen Nachweis-

pflicht zu befragen, und gegebenenfalls auf eine der Nummer 9.2.2 der Anlage 

4 der FeV entsprechende Begutachtung und Beantwortung der von ihr gestell-

ten Fragen hinzuwirken.  

 

Dem Beschwerdevorbringen der Antragsgegnerin, ausweislich des Schreibens 

der Bevollmächtigten des Antragstellers vom 24.03.2022 habe nicht die Begut-

achtungsstelle selbst (TÜV SÜD Life Service GmbH), sondern eine Beratungs-

stelle der TÜV SÜD Pluspunkt GmbH (Service-Center Esslingen) für eine er-

folgreiche medizinisch-psychologische Untersuchung einen Abstinenznach-

weis gefordert, vermag der Senat nicht zu folgen.  

 

Bei der TÜV SÜD Life Service GmbH und der TÜV SÜD Pluspunkt GmbH han-

delt es sich jeweils um Tochtergesellschaften der TÜV SÜD Gruppe 

(https://www.tuvsud.com/de-de/ueber-uns/unsere-gesellschaften/geschaefts-

bereich-mobilitaet/informationen-zur-tuev-sued-life-service-gmbh,  

https://www.tuvsud.com/de-de/ueber-uns/unsere-gesellschaften/geschaefts-

bereich-mobilitaet/informationen-zur-tuev-sued-pluspunkt-gmbh, jeweils abge-

rufen am 14.06.2023), an denen die Konzernleitung (TÜV SÜD AG) als Ma-

nagement-Holding und Muttergesellschaft jeweils einen Kapitalanteil von 

100 Prozent trägt (vgl. Geschäftsbericht der TÜV SÜD AG 2022, S. 20, 152, 

aufgerufen am 14.06.2023 unter https://geschaeftsbericht.tuvsud.com/ 

2022/assets/pdf/de/TUV_SUED_GB22_DE.pdf). Beide Tochtergesellschaften 

sind im Internet auf der Homepage der TÜV SÜD AG erreichbar. Offenbleiben 

kann, ob sich unter den hier gegebenen Umständen - auch angesichts der ge-

meinsamen Internetpräsenz - die eine Schwestergesellschaft das Handeln der 

jeweils anderen Schwestergesellschaft zurechnen lassen muss (vgl. dazu etwa 

OLG Frankfurt, Urteil vom 04.04.2017 - 11 W 41/16 - juris Rn. 38) und ob wegen 

https://www.tuvsud.com/de-de/ueber-uns/unsere-gesellschaften/geschaeftsbereich-mobilitaet/informationen-zur-tuev-sued-life-service-gmbh
https://www.tuvsud.com/de-de/ueber-uns/unsere-gesellschaften/geschaeftsbereich-mobilitaet/informationen-zur-tuev-sued-life-service-gmbh
https://www.tuvsud.com/de-de/ueber-uns/unsere-gesellschaften/geschaeftsbereich-mobilitaet/informationen-zur-tuev-sued-pluspunkt-gmbh
https://www.tuvsud.com/de-de/ueber-uns/unsere-gesellschaften/geschaeftsbereich-mobilitaet/informationen-zur-tuev-sued-pluspunkt-gmbh
https://geschaeftsbericht.tuvsud.com/%202022/assets/pdf/de/TUV_SUED_GB22_DE.pdf
https://geschaeftsbericht.tuvsud.com/%202022/assets/pdf/de/TUV_SUED_GB22_DE.pdf
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der für einen Betroffenen auf Grund des Internetauftritts nicht immer sofort und 

eindeutig erkennbaren Zuordnung von Informationen und Informationsveran-

staltungen zu den beiden Gesellschaften und der möglichen Verschränkungen 

zwischen den Aufgaben der TÜV SÜD Pluspunkt GmbH als der Gesellschaft, 

die eine Vorbereitung auf eine medizinisch-psychologische Untersuchung an-

bietet, und der SÜD TÜV Life Service GmbH, die eine solche Untersuchung 

durchführt, für die Antragsgegnerin Anlass zu einer entsprechenden Kontakt-

aufnahme bei der Begutachtungsstelle bestand, nachdem der Antragsteller in 

der Sache vorgetragen hat, auch bei einer weiteren Nachfrage bei der SÜD 

TÜV Life GmbH keine weiterführenden Informationen erhalten zu haben. 

 

Denn die Antragsgegnerin hat nicht hinreichend dargelegt, dass die Informati-

onsveranstaltung, auf der der Antragsteller nach dessen eigenen, von ihr nicht 

in Frage gestellten Angaben auf den erforderlichen Abstinenznachweis für eine 

erfolgreiche medizinisch-psychologische Untersuchung hingewiesen worden 

ist, nicht von der TÜV SÜD Life Service GmbH als Trägerin der Begutachtungs-

stelle, sondern von der TÜV SÜD Pluspunkt GmbH durchgeführt wurde. Dies 

folgt nicht aus den von der Antragsgegnerin hierzu vorgenommenen Internet-

recherchen. 

 

Soweit die Antragsgegnerin diesbezüglich auf die Definition der verkehrspsy-

chologischen MPU-Vorbereitung auf der Internetseite der Bundesanstalt für 

Straßenbau (https://www.bast.de/DE/Verkehrssicherheit/Fachthemen/U1-

MPU/mpu-verkehrspychologie/verkehrspychologie_node.html, abgerufen am 

14.06.2023) verweist, dürfte der Informationsabend, an dem der Antragsteller 

teilgenommen hat, bereits nicht zu dem dort genannten verkehrspsychologi-

schen Programm zur Vorbereitung auf die medizinisch-psychologische Unter-

suchung zählen. 

 

Darüber hinaus ergibt sich aus dem von der Antragsgegnerin weiter herange-

zogenen Link (https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/mobilitaet-und-auto-

motive/fuehrerschein-und-pruefung/mpu-vorbereitung-pluspunkt/vorbereitung-

auf-die-mpu/europe/germany/esslingen/wagnerstrasse-10, abgerufen am 

14.06.2023) nicht, dass der Informationsabend, den der Antragsteller nach den 

https://www.bast.de/DE/Verkehrssicherheit/Fachthemen/U1-MPU/mpu-verkehrspychologie/verkehrspychologie_node.html
https://www.bast.de/DE/Verkehrssicherheit/Fachthemen/U1-MPU/mpu-verkehrspychologie/verkehrspychologie_node.html
https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/mobilitaet-und-automotive/fuehrerschein-und-pruefung/mpu-vorbereitung-pluspunkt/vorbereitung-auf-die-mpu/europe/germany/esslingen/wagnerstrasse-10
https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/mobilitaet-und-automotive/fuehrerschein-und-pruefung/mpu-vorbereitung-pluspunkt/vorbereitung-auf-die-mpu/europe/germany/esslingen/wagnerstrasse-10
https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/mobilitaet-und-automotive/fuehrerschein-und-pruefung/mpu-vorbereitung-pluspunkt/vorbereitung-auf-die-mpu/europe/germany/esslingen/wagnerstrasse-10
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Angaben im Schreiben seiner Bevollmächtigten vom 24.03.2022 besucht hat, 

von der TÜV SÜD Pluspunkt GmbH durchgeführt wurde. Denn bei den dort ge-

nannten Informationsabenden handelt es sich um solche, die über die „optimale 

Vorbereitung zur MPU“ und damit über entsprechende Vorbereitungsmaßnah-

men und -kurse informieren, die von der TÜV SÜD Pluspunkte GmbH veran-

staltet werden. Zu den Informationsabenden über die eigentliche Begutachtung 

durch die TÜV SÜD Life Service GmbH („Infoabend MPU-Durchblick“) wird man 

hingegen - wie die Bevollmächtigte der Antragsgegnerin in ihrem Schriftsatz 

vom 11.04.2023 zutreffend beschreibt - geführt, wenn man auf der Internetseite 

des TÜV SÜD den Standort der Begutachtungsstelle für Fahreignung der TÜV 

SÜD Life Service GmbH angibt (https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/mobi-

litaet-und-automotive/fuehrerschein-und-pruefung/mpu-untersuchungen-bei-

tuev-sued-life-service/mpu-infoabend/europe/germany/esslingen/berliner-

strasse-4, abgerufen am 14.06.2023). Es kommt hinzu, dass das Service-Cen-

ter Esslingen der TÜV SÜD Pluspunkt GmbH die Anschrift Wagnerstraße 10 in 

Esslingen hat, während das Service-Center Esslingen der TÜV SÜD Life Ser-

vice GmbH in der Berliner Straße 4 in Esslingen angesiedelt ist und diese Ad-

resse auch als Veranstaltungsort für den „Infoabend MPU-Durchblick“ genannt 

wird.  

 

Die Antragsgegnerin hat auch nichts dafür vorgetragen, dass der Antragsteller 

nicht an der Informationsveranstaltung „Infoabend MPU-Durchblick“, sondern 

an einer von der TÜV SÜD Pluspunkt GmbH durchgeführten Informationsver-

anstaltung zur MPU-Vorbereitung teilgenommen hat. Hierfür ist auch nichts aus 

dem Schreiben der Bevollmächtigten des Antragstellers vom 24.03.2022 sowie 

aus deren weiteren Schreiben im Verwaltungs- und in den gerichtlichen Ver-

fahren erkennbar. 

 

Soweit die Antragsgegnerin geltend macht, dass die von dem Antragsteller für 

rechtswidrig gehaltene erste Frage in ihrer Anordnung zur Beibringung eines 

medizinisch-psychologischen Gutachtens vom 28.01.2022 („Kann Herr xxxxx 

trotz der Hinweise auf gelegentlichen Cannabiskonsum sowie der bekannten 

Verkehrsteilnahme unter Cannabiseinfluss ein Kraftfahrzeug der Gruppe 1 (FE-

Klasse B) sicher führen“) keinen rechtlichen Zweifeln begegne (vgl. dazu 

https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/mobilitaet-und-automotive/fuehrerschein-und-pruefung/mpu-untersuchungen-bei-tuev-sued-life-service/mpu-infoabend/europe/germany/esslingen/berliner-strasse-4
https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/mobilitaet-und-automotive/fuehrerschein-und-pruefung/mpu-untersuchungen-bei-tuev-sued-life-service/mpu-infoabend/europe/germany/esslingen/berliner-strasse-4
https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/mobilitaet-und-automotive/fuehrerschein-und-pruefung/mpu-untersuchungen-bei-tuev-sued-life-service/mpu-infoabend/europe/germany/esslingen/berliner-strasse-4
https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/mobilitaet-und-automotive/fuehrerschein-und-pruefung/mpu-untersuchungen-bei-tuev-sued-life-service/mpu-infoabend/europe/germany/esslingen/berliner-strasse-4
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OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 04.05.2023 - 16 B 1271/22 - juris 

Rn. 14 ff.), ist dies nach alledem nicht entscheidungserheblich. Auch der ange-

fochtene Beschluss des Verwaltungsgerichts hat diese Frage ausdrücklich of-

fengelassen.  

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. 

 

Die Streitwertfestsetzung für das Beschwerdeverfahren beruht auf § 63 Abs. 2, 

§ 47 Abs. 2, § 53 Abs. 2 Nr. 2 und § 52 Abs. 1 GKG i. V. m. den Empfehlungen 

in den Nummern 1.5 und 46.3 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsge-

richtsbarkeit 2013 (abgedruckt z. B. in Schoch/Schneider, VwGO, unter § 163).  

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar. 

 

 

Vogel                                          Frank                                   Dr. Bundschuh 


